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Die Qualität der Aufsichtspflicht ist immer abhängig vom Alter der Schüler. Entbinden lassen
kann man sich nicht.
Wohl wäre aber bei einem "normalen" Schwimmbad mit Aufsicht eine Genehmigung seitens der
Eltern fürs eigenständige Benutzen der Badeanlagen ab einem gewissen Alter durchaus
denkbar.
Wenn du Konkreteres hören willst,solltest du die Klassenstufen nennen.
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